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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rat der Stadt Bielefeld hat am 23.09.2021 unter TOP 5 der oben genannten Be-
schlussvorlage Herrn Martin Adamski unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Zeit für die Dauer von acht Jahren in offener Abstimmung zum Beigeordneten für das
Dezernat 3 (Umwelt/Mobilit'a't/KIimaschutz/Gesundheit) gewählt.

Diese Wahl verletzt das geltende Recht und wird deshalb hiermit von mir gemäß 5 54
Abs. 2 GO NRW beanstandet.

Die Beanstandung begründe ich wie folgt:

Aufgrund des Antrages von Frau WahI-Schwentker auf geheime Abstimmung hätte die
Wahl des Beigeordneten durch Abgabe von Stimmzetteln vollzogen werden müssen.

Gemäß @ 50 Abs. 2 GO NRW i.V.m. @ 16 Buchst. a) der Geschäftsordnung des Rates
werden Wahlen, wenn niemand widerspricht, durch offene Abstimmung, sonst durch
Abgabe von Stimmzetteln vollzogen. Der offenen Abstimmung wurde zwar von Frau
Wahl-Schwentker nicht ausdrücklich widersprochen; allerdings hat sie mit ihrem An-
trag auf geheime Abstimmung ihren Widerspruch gegen eine offene Abstimmung kon-
kludent zum Ausdruck gebracht; dieser Antrag ist damit einem Widerspruch gleichzu-
setzen (P|ückhahn/Faber, in: Praxis der Kommunalvenwaltung, Gemeindeordnung, 5
50 Anm. 51).

Die Regelung in 5 50 Abs. 1 GO NRW i. V. m. 5 15 Abs. 6 der Geschäftsordnung des
Rates, wonach geheim abzustimmen ist, wenn dies von einem Fünftel der Ratsmitglie-
der beantragt wird, findet bei Beschlüssen und sonstigen Abstimmungen Anwendung,
nicht aber bei einer Wahl.



Der aufgezeigte Verfahrensfehler führt zur Ungültigkeit der Wahl.

Aufgrund der Beanstandung ist eine erneute Befassung des Rates in der nächsten
Ratssitzung notwendig, damit der Rat der Beanstandung beitreten und feststellen
kann, dass die Wahl ungültig ist. In diesem Fall erfolgt im Anschluss daran die Wie-
derholung der Wahl.

Mit freundlichen Grüßen
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